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Bestätigungsvermerk 

Bericht zum Jahresabschluss 

Prüfungsurteil 
Ich habe den Jahresabschluss der 

Volksbank Niederösterreich AG, 

St. Pölten, 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr und dem Anhang, geprüft. 
Nach meiner Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresabschluss den gesetzlichen Vor-
schriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 
31. Dezember 2022 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag endende 
Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bankrechtli-
chen Vorschriften. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Ich habe meine Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 537/2014 
(im Folgenden EU-VO) und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International 
Standards on Auditing (ISA). Meine Verantwortlichkeit nach diesen Vorschriften und Standards 
sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von der Gesell-
schaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und ich habe meine sonstigen beruflichen Pflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir bis 
zum 28. März 2023 erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für mein Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte 
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach meinem pflicht-
gemäßen Ermessen am bedeutsamsten für meine Prüfung des Jahresabschlusses des Ge-
schäftsjahres waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit meiner Prüfung des 
Jahresabschlusses als Ganzes und bei der Bildung meines Prüfungsurteils hierzu berücksich-
tigt, und ich gebe kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden 
Das Risiko für den Abschluss 

Die Forderungen an Kunden stellen einen wesentlichen Posten der Bilanz dar. Der Buchwert 
der Forderungen an Kunden beträgt zum 31. Dezember 2022 € 3.042,62 Mio., d.s. 82,95 % der 
Aktiva von € 3.668,22 Mio. Darin sind Wertberichtigungen für Forderungen an Kunden in 
Höhe von € 40,72 Mio. berücksichtigt. 
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Der Vorstand der Volksbank Niederösterreich AG beschreibt im Anhang zum Jahresabschluss 
im Abschnitt „1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“, dass die Ermittlung der Kreditri-
sikovorsorgen nach dem verbundweit einheitlich angewendeten dreistufigen Modell der er-
warteten Kreditverluste (ECL Methode) iSd IFRS 9 erfolgt. 
Im Rahmen der Überwachung der Forderungen an Kunden wird überprüft, ob Wertberichti-
gungen für Forderungsausfälle zu bilden sind. Dies beinhaltet auch die Einschätzung, ob Kun-
den die vertraglich vereinbarten Rückflüsse in voller Höhe leisten können. 
Die Berechnung der Wertberichtigungen für ausgefallene, individuell bedeutsame Forderun-
gen an Kunden basiert auf einer Analyse der erwarteten und Szenario-gewichteten zukünfti-
gen Rückflüsse. Diese Analyse ist von der Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und Entwick-
lung des jeweiligen Kunden, der Bewertung von Sicherheiten sowie der Schätzung der Höhe 
und des Zeitpunkts der daraus abgeleiteten Rückflüsse abhängig. 
Für ausgefallene, individuell nicht bedeutsame Forderungen an Kunden wird eine Berechnung 
der Wertberichtigungen auf Basis statistisch ermittelter, gemeinsamer Risikomerkmale durch-
geführt. Die Berechnung dieser Wertberichtigungen erfolgt in Abhängigkeit der Default-Stufe 
und der vorhandenen Sicherheiten mit statistischen Verlustquoten. Diese Verlustquoten wer-
den aus intern berechneten und extern bezogenen Ausfallsinformationen ermittelt. 
Bei nicht ausgefallenen Forderungen an Kunden wird für den erwarteten Kreditverlust („ex-
pected credit loss“, „ECL“) ebenfalls eine Wertberichtigung gemäß IFRS 9 gebildet, wobei die 
Anwendung der Wertberichtigungsmethodik nach IFRS 9 gemäß generellen Weisung der 
Zentralorganisation erfolgt. Bei der Ermittlung des ECL sind Schätzungen und Annahmen er-
forderlich. Diese umfassen ratingbasierte Ausfallswahrscheinlichkeiten und Verlustquoten, die 
gegenwartsbezogene und zukunftsgerichtete Informationen sowie Stufentransfers berück-
sichtigen. Zur angemessenen Berücksichtigung der aktuell volatilen Wirtschaftslage, die durch 
die hohe Inflation und das signifikant gestiegene Zinsniveau geprägt ist, wurde das im Anhang 
erläuterte ECL-Modell im Geschäftsjahr 2022 angepasst. 
Das Risiko für den Abschluss ergibt sich daraus, dass die Ermittlung der Wertberichtigungen 
in bedeutendem Ausmaß auf Annahmen und Schätzungen basiert, aus denen sich Ermessens-
spielräume und Schätzunsicherheiten in Bezug auf die Höhe der Wertberichtigungen erge-
ben. 

Meine Vorgehensweise in der Prüfung 

Ich habe den Prozess zur Vergabe und Überwachung von Kundenkrediten und zur Bildung 
von Risikovorsorgen durch Befragungen von Mitarbeitern in den zuständigen Abteilungen 
sowie durch Evaluierung der internen Richtlinien analysiert und beurteilt, ob diese geeignet 
sind, die Werthaltigkeit dieser Forderungen angemessen abzubilden. Ich habe die relevanten 
Schlüsselkontrollen erhoben, deren Ausgestaltung und Umsetzung beurteilt und in Stichpro-
ben auf ihre Wirksamkeit getestet. In diesem Zusammenhang wurden auch die Prozesse und 
implementierten Kontrollen zur Identifizierung von Kreditausfällen verursacht durch die Ener-
giekrise und die COVID-19 Pandemie berücksichtigt. 

In bewusst und zufällig ausgewählten Stichproben von Forderungen an Kunden habe ich un-
tersucht, ob Indikatoren für Ausfälle vorliegen. Die Stichprobenauswahl erfolgte risikoorien-
tiert, wobei auch Kunden aus von der COVID-19 Pandemie betroffenen Branchen und Kunden 
aus energieintensiven Branchen sowie aus Branchen, bei denen Engpässe in der Lieferkette 
anzunehmen waren, berücksichtigt wurden. 
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Im Bereich der Einzelwertberichtigungen bei signifikanten Forderungen habe ich Stichproben 
von Krediten untersucht, ob Ausfallsereignisse vorliegen und ob in angemessener Höhe Ein-
zelwertberichtigungen gebildet wurden. Im Falle von Ausfallsereignissen von individuell sig-
nifikanten Forderungen wurden die Einschätzungen des Kreditinstituts zu Höhe und Zeitpunkt 
der künftigen Zahlungsströme und die getroffenen Annahmen auf ihre Angemessenheit hin 
untersucht. 

Bei den pauschalen Einzelrisikovorsorgen, den Portfoliorisikovorsorgen sowie den gegenüber 
dem vorhergehenden Jahresabschluss angepassten Risikomodellen habe ich die Zuverlässig-
keit der Verfahren und Modelle sowie der darin verwendeten Parameter kritisch dahingehend 
gewürdigt, ob diese geeignet sind, Vorsorgen in angemessener Höhe zu ermitteln. 
Abschließend wurde beurteilt, ob die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss zur Ermittlung 
von Wertberichtigungen für Kundenforderungen angemessen sind. 

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Prüfungsausschusses 
für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmens- und bank-
rechtlichen Vorschriften ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die inter-
nen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 
zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen, Sach-
verhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit – sofern ein-
schlägig – anzugeben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, ent-
weder die Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstätigkeit einzustellen, oder ha-
ben keine realistische Alternative dazu. 

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses der Gesellschaft. 

Verantwortlichkeiten des Bankprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Meine Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. 
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Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise er-
wartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den österreichi-
schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfor-
dern, übe ich während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahre eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus gilt: 
- Ich identifiziere und beurteile die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, plane Prüfungshandlungen als Reaktion 
auf diese Risiken, führe sie durch und erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolo-
sen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 
ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- Ich gewinne ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kon-
trollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems der Genossenschaft abzugeben. 

- Ich beurteile die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

- Ich ziehe Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die gesetzlichen Ver-
treter sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls ich die Schlussfolgerung ziehe, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, bin ich verpflichtet, in meinem Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
mein Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage 
der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben. 

- Ich beurteile die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht 
wird. 
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- Ich tausche mich mit dem Prüfungsausschuss unter anderem über den geplanten Umfang 
und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prü-
fungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsys-
tem, die ich während meiner Abschlussprüfung erkenne, aus. 

- Ich bestimme von den Sachverhalten, über die ich mich mit dem Prüfungsausschuss ausge-
tauscht habe, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die Prüfung des Jahres-
abschlusses des Geschäftsjahres waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssach-
verhalte sind. Ich beschreibe diese Sachverhalte in meinem Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sach-
verhalts aus oder ich bestimme in äußerst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in mei-
nem Bestätigungsvermerk mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwartet wird, 
dass die negativen Folgen einer solchen Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Inte-
resse übersteigen würden. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Bericht zum Lagebericht 
Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen unternehmens- und bankrechtlichen Vor-
schriften darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob er nach 
den geltenden rechtlichen Anforderungen aufgestellt wurde. 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in Über-
einstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschriften. 

Ich habe meine Prüfung in Übereinstimmung mit den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des La-
geberichts durchgeführt. 

Urteil 

Nach meiner Beurteilung ist der Lagebericht nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt worden und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Erklärung 

Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlusses gewonnenen Erkenntnisse und des ge-
wonnenen Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld wurden wesentliche fehlerhafte 
Angaben im Lagebericht nicht festgestellt. 

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO 
Der Österreichische Genossenschaftsverband // Schulze-Delitzsch als gesetzlich zuständige 
Prüfungseinrichtung hat mich als auftragsverantwortlichen Revisor mit der Durchführung der 
nach § 60 BWG und § 1 GenRevG gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2022 sowie des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022 mit Beschluss vom 
19. Mai 2022 beauftragt. 
Ich bin seit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 auftragsverantwortlicher Revisor. 
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Ich erkläre, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt „Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem zu-
sätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 der EU-VO in Einklang steht. 
Ich erkläre, dass ich keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen erbracht habe und dass ich bei 
der Durchführung der Abschlussprüfung meine Unabhängigkeit von der geprüften Genossen-
schaft gewahrt habe. 

Wien, am 28. März 2023 

qualifiziert elektronisch signiert: 

Mag. Christian Kneissl 
Eingetragener Revisor 
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